
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/12/2 6Ob293/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1970

Norm

ZPO §391 Abs3 C

Rechtssatz

Daß die Streitteile Ehegatten sind, stellt hinsichtlich der Unterhaltsforderung und der Gegenforderung wegen

Schadenersatz keinen einheitlichen Lebenssachverhalt dar, der eine Beurteilung nach einheitlichen rechtlichen

Gesichtspunkten rechtfertigen könnte.
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